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Cottbus, 15.06.2017 
 

 
 

 
Anfrage zur Stadtverordnetenversammlung am 28.06.2017 
 

 
Durch die Stadt Cottbus werden in den Cottbuser Schulen 

sogenannte Gruppenbetreuer/ Unterrichtsbegleiter eingesetzt. 
Dazu haben wir folgende Fragen: 
 

1. Welche Aufgaben nehmen diese Personen im Unterricht wahr? 
 

2. Wie viele Gruppenbetreuer/ Unterrichtsbegleiter sind in Cottbuser Schulen  
 tätig?  
 Wie verteilen sich die Gruppenbetreuer/ Unterrichtsbegleiter auf die  

 einzelnen Schulen und Jahrgangsstufen? (bitte tabellarisch angeben) 
 

3. Welche Qualifikationen müssen Gruppenbetreuer/ Unterrichtsbegleiter   
 mitbringen und für wie viele Kinder/Jugendliche ist ein solcher Betreuer  
 durchschnittlich tätig? 

 
4. Wer ordnet den Einsatz eines Gruppenbetreuers/ Unterrichtsbegleiters an?  

 Wie werden Gruppenbetreuer/ Unterrichtsbegleiter für den jeweiligen Hilfe- 
 fall gefunden? 
 

5. Gibt es Rahmenvereinbarungen zwischen freien Trägern und der Stadt zu  
 Qualität und Kosten dieser Hilfeform? 

 
6. Welchen zeitlichen Umfang hat die Tätigkeit eines Gruppenbetreuers/  
 Unterrichtsbegleiters?  

 Gibt es Abweichungen zwischen dem ausgeschriebenen und dem tat- 
 sächlichen Tätigkeitsumfang?  
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 Unterliegt das der Nachprüfung bei den Trägern? 

 Welche Tätigkeiten üben die Gruppenbetreuer/ Unterrichtsbegleiter in Fe- 
 rienzeiten aus? 
 

7. In welcher Weise finden Fortbildungen z.B. auch in Form von Supervisionen  
 statt? 

 
8. Welche Kosten entstehen der Stadt Cottbus durch den Einsatz der  
 Gruppenbetreuer/ Unterrichtsbegleiter jährlich?  

 Gibt es dazu Erstattungen von dritter Seite?  
 

9. Ist sichergestellt, dass die Vorschriften des Mindestlohngesetzes bzw.  
 bestehende Tarifverträge auch für Gruppenbetreuer/ Unterrichtsbegleiter  

 zur Anwendung kommen? 
 
 

 
………………………………………… 

gez. Markus Möller 
stellv. Fraktionsvorsitzender 

 


